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Vereinbarung für  

„Psychologie“ 

als Komplementfach im Bachelorstudiengang Soziologie 

 

 

Übersicht über Module, Lehrveranstaltungen  
und Prüfungsleistungen 

 
Modul NF-1: Allgemeine Psychologie 

Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ LP SWS 

LV1 Allgemeine Psychologie I V 2 2 

LV2 Allgemeine Psychologie II V 2 2 

 Prüfungsform: Schriftliche benotete Modulprü-

fung über LV1 und LV2 

 2  

   6 4 

 

Modul NF-2: Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie 

Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ LP SWS 

LV1 Sozialpsychologie I V 2 2 

LV2 Arbeits- und Organisationspsychologie I V 2 2 

 Prüfungsform: Schriftliche benotete Modulprü-

fung über LV1 und LV2 

 2  

   6 4 

 

Modul NF-3: Pädagogische Psychologie und Differentielle Psychologie 

Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ LP SWS 

LV1 Pädagogische Psychologie I V 2 2 

LV2 Differentielle Psychologie I V 2 2 

LV3 20 Versuchspersonenstunden  2 2 

 Prüfungsform:  

 Schriftliche Teilleistung in LV1 + LV2 (jeweils 

Klausur) 

 2  

   8 6 
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ODER: 

 

Modul NF-4: Klinische Psychologie und Entwicklungspsychologie 

Modulstruktur 

Nr. Element / Lehrveranstaltung Typ LP SWS 

LV1 Klinische Psychologie I V 2 2 

LV2 Entwicklungspsychologie I V 2 2 

LV3 20 Versuchspersonenstunden  2 2 

 Prüfungsform:  

 Schriftliche Teilleistung in LV1 + LV2 (jeweils 

Klausur) 

 2  

   8 6 

 

 

Sonstige Vereinbarungen 

1. Module. Alle Studierenden absolvieren die Module 1 und 2 sowie entweder Mo-
dul 3 oder Modul 4. 

2. Zulassungsbegrenzung, Auswahl und Zulassungsbescheinigung. Pro Studi-
enjahr werden jeweils max. 10 Studierende aus dem Bachelorstudiengang „So-
ziologie“ für das Nebenfach Psychologie zugelassen. Die Auswahl der Studieren-
den für das Nebenfach Psychologie trifft die Fakultät 17 (Sozialwissenschaften). 
Diejenigen Studierenden, die für das Nebenfach Psychologie zugelassen wurden, 
erhalten eine Zulassungsbescheinigung, die zur Teilnahme an den hier genann-
ten Psychologieveranstaltungen berechtigt. Die Zulassungsbescheinigung ist den 
Dozentinnen und Dozenten der Psychologie auf Verlangen vorzulegen. 

3. Versuchspersonenstunden (Module NF-3 oder NF-4): Die Teilnahme an psy-
chologischen Versuchen im Umfang von 20 Stunden (Versuchspersonenstunden) 
dient drei Zwecken: (1) Sie gibt den Nebenfachstudierenden die Möglichkeit, em-
pirische psychologische Forschung aus der Nähe und aus der Perspektive der 
Versuchsperson zu erleben. (2) Sie unterstützt die Lehre im Fach Psychologie, 
indem der Bedarf an Versuchspersonen für praktische Lehrveranstaltungen sowie 
für empirische Bachelor- und Masterarbeiten gedeckt wird. (3) Sie unterstützt 
aber auch die empirische Forschung am Institut für Psychologie. Die Versuchs-
personenstunden können nur am Institut für Psychologie der TU Dortmund er-
bracht werden. Die Versuchspersonenstunden sind auf einem dafür vorgesehe-
nen Laufzettel einzutragen und von den Versuchsleiterinnen bzw. Versuchsleitern 
zu quittieren. Die Versuchspersonenstunden stellen eine Studienleistung dar, die 
Voraussetzung zur Teilnahme an der Modulprüfung im Modul NF-3 bzw. NF-4 
darstellt. 

4. Leistungsnachweise und BOSS-Verbuchung von Prüfungsleistungen. Für 
die Teilnahme an Lehrveranstaltungen und für erbrachte Studienleistungen wer-
den – bei Bedarf – schriftliche Nachweise („Scheine“) ausgestellt. Prüfungen 
(Teilleistungsprüfungen, Modulprüfungen) werden vom Institut für Psychologie in 
das BOSS-System eingepflegt und die Prüfungsergebnisse dort eingetragen. 
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5. Wiederholung von Prüfungsleistungen und endgültiges Nichtbestehen von 
Prüfungen. Prüfungen können, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht be-
standen gelten, zweimal wiederholt werden. Bestandene Prüfungen können nicht 
wiederholt werden. Ein Anspruch auf die Wiederholung einer Prüfung im selben 
Semester besteht nicht. Wurde mindestens eine Prüfung im Nebenfachstudien-
gang Psychologie dreimal nicht bestanden, kann der Nebenfachstudiengang Psy-
chologie nicht mehr erfolgreich abgeschlossen werden. 

6. Berechnung von Modul- und Gesamtnote. Enthält ein Modul mehrere benotete 
Teilleistungen, dann wird die Modulnote aus dem arithmetischen Mittelwert der 
Teilleistungsnoten ermittelt. Die Gesamtnote für das Nebenfach Psychologie 
ergibt sich wiederum aus dem arithmetischen Mittelwert aller Modulnoten. 

7. Laufzeit und Beendigung der Komplementfachvereinbarung. Diese Neben-
fachvereinbarung wird zunächst unbefristet geschlossen. Sie kann aber von bei-
den Seiten schriftlich zum Ende eines Studienjahres gekündigt werden. Nach der 
Kündigung der Nebenfachvereinbarung muss aber sichergestellt werden, dass al-
le bis dahin zugelassenen Studierenden das Nebenfach Psychologie regulär zu 
Ende studieren können.  

 

Inkrafttreten 

Dieser Komplementfachvereinbarung haben 

 der Fakultätsrat der Fakultät 17 am 12.05.2021 und 

 der Fakultätsrat der Fakultät 12 am 09.06.2021 zugestimmt.  

 

Sie gilt für alle Bachelorstudierenden des Studiengangs „Soziologie“ ab dem Winter-
semester 2021/2022.  
 

Dortmund, 15.06.2021. 

 


